Mitgliedsantrag

fiir den Forderverein Stiftung Kulturerbe im ldndlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern e. V. ST]FTUNG

intene Vermerke: ~ Bei Familien- und Unternehmensmitgliedschaften alle Personen eintragen, die Vereinsmitglieder werden. Ku LTU RERBE

Mitglied Nr. Name Geburtsdatum

Mitglied Nr. Name Geburtsdatum
Mitgliedsart Beitrag

Mitglied Nr. Name Geburtsdatum
[ vergiinstigt € 25/Jahr
Personen in Ausbildung

Mitglied Nr. Name Geburtsdatum D Elnzelperson € 35“ahr
[ ] Familie € 50/lahr
Paare, ggf. mit Kindern, die
noch nicht berufstatig sind

Mitglied Nr. Name Geburtsdatum

LI Forderer € 9o0/lahr

L] Unternehmen € soo/lahr

Firma / Organisation

Spende € |:|

FirmalOrganisation (bei Unternehmensmitgliedschaft)

StraBe, Hausnummer D monatlich :Jlui:::izelfjcshb:?t:;g
[ I vierteljghrlich B T
[Ijahrlich Ausstellung von
. . Spenden-
Postleitzahl, Ort, Land (wenn nicht Bundesrepublik Deutschland) D elnmallg quittungen)
E-Mail (aller Mitglieder, die Infos des Firdervereins erhalten méchten) Mobil
Telefon Telefax

Die umseitig abgedruckte Satzung des Fordervereins erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Meine Daten werden nicht an Dritte gegeben,
diirfen aber fiir interne Belange des Fordervereins und der Stiftung gespeichert und innerhalb des Fordervereins verdffentlicht werden.

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte erteilen Sie uns zur Aufwands- und Kostenminimierung der Vereinsarbeit folgende Einzugsermdchtigung:

(FaII§ Sie dies nicht wiinschen, tiberweisen Sie bitte Ihren ersten Beitrag/lhre erste Spende baldmaglichst auf das Konto des Fordervereins.
Zur Uberweisung falliger Jahresbeitrage und Spenden erhalten Sie kiinftig jeweils zum Jahresanfang eine ensprechende Mitteilung.)

Einzugsermdchtigung

Hiermit ermdchtige ich widerruflich den ,Forderverein Stiftung Kulturerbe im landlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern e. V." gemaR
§ 1, der Satzung zum Lastschrifteinzug der von mir zu entrichtenden Zahlung(en) (Beitrége und Spenden) bei Falligkeit.

Der diesjdhrige Beitrag wird sofort eingezogen. Der ,Forderverein Stiftung Kulturerbe im landlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern
e. \." ist gemeinniitzig. Spenden kénnen steuerlich abgesetzt werden. Spendenquittungen werden ab 50,— EUR ausgestellt.

Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht fiir das kontofiihrende Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Ein-
I6sung. Hierdurch unter Umstanden entstehende Eigen- oder Fremdkosten werden vom Erteiler der Einzugsermdchtigung getragen.

Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragsteller)

Kontonummer Bankleitzahl (BLZ)

Name der Bank

Ort, Datum, Unterschrift

Forderverein Stiftung Kulturerbe KONTAKT VORSTAND BANKVERBINDUNG

im landlichen Raum Schrammsweg 29, 20249 Hamburg Wolfram Boge (1. Vorsitzender), Konto Nr. 100 54 13 222
Mecklenburg-Vorpommern e. V. T +49 39925 779844 | F +49 39925 779843 Jorinde Bugenhagen (Stellv. Vors.),  Deutsche Kreditbank AG
Gemeinnutziger Verein; Amtsgericht foerderverein@stiftung-kulturerbe.de Friederike Heuer, Philipp Jorss, BLZ 120 300 00

Demmin, Register Malchin Nr. VR 278 www.stiftung-kulturerbe.de Bastian Ruge, Arne Semmler

Bitte senden Sie den ausgefiillten Antrag per Post an den Forderverein Stiftung Kulturerbe, Schrammsweg 29, 20249 Hamburg oder per Fax an 039925 779843

SK-FV:MA 2010-05-17


Hilfe
Zum Ausfüllen bitte mit der Maus in die Felder klicken. Sie können dann zum nächsten Feld mit der TABULATOR-Taste springen.

Abschließende den Antrag bitte ausdrucken, unterschreiben und per Fax oder Post an den Förderverein senden. 

Herzlichen Dank!


STIFTUNG
KULTURERBE

Forderverein Stiftung Kulturerbe im landlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern e. V.
SATZUNG

§1 Name, Sitz, Geschéftsjahr

(1) Der Verein fiihrt den Namen ,Férderverein Stiftung Kulturerbe im Idndlichen Raum Meck-
lenburg-Vorpommern". Er wird im folgenden ,Verein" genannt.

Der Verein hat seinen Sitz in 17139 Liepen, Kreis Demmin, und tragt nach seiner Eintragung
in das Vereinsregister beim Amtsgericht Demmin den Zusatz ,e.V.".

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

&

€)

§2 Zweck, Aufgaben, Gemeinniitzigkeit

(1) Zweck des Vereins ist die Forderung der Pflege und Erhaltung des Kulturerbes im ldndlichen
Raum Mecklenburg-Vorpommern.

Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

+ Forderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre auf dem einschldgigen Gebiet

die Konzeption und Durchfiihrung von Vortrdgen, Veranstaltungen, Tagungen sowie Aus-
bildungs- und FortbildungsmaBnahmen zum Vereinszweck

+ die Erstellung, den Druck und die Herausgabe von Verdffentlichungen liber den Vereins-
zweck

den Kontakt zur Wirtschaft und zu privaten und offentlichen Institutionen

« die Information der Offentlichkeit iiber den Vereinszweck

die Information und die Verbindung der Vereinsmitglieder untereinander und mit Freun-
den und Sponsoren des Vereins

+ die Einwerbung von Geld- und Sachmitteln sowie Dienst- oder Personalleistungen fiir
den Vereinszweck und seine Verwirklichung

die Unterstiitzung der rechtsfahigen gemeinniitzigen Stiftung biirgerlichen Rechts ,Stif-
tung Kulturerbe im ldndlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern* in Liepen mit den Mit-
teln des Vereins

Der Verein verfolgt ausschlieRlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts ,Steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhéltnismaRig hohe
Verglitungen begiinstigt werden.

Die Organe des Vereins iiben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus.

§3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins konnen natiirliche und juristische Personen werden.

(2) Voraussetzung fiir den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, tiber
den der Vorstand nach freiem Ermessen entscheidet.

(3) Die Aufnahme von nicht voll geschaftsfahigen Personen bedarf der Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters.

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Die Austrittserkldrung muss
schriftlich erfolgen und dem Vorstand bis spdtestens 30.09. eines Jahres vorliegen, um fiir
das Folgejahr wirksam zu werden. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen.
Wichtige Griinde sind insbesondere
+ ein die Vereinsziele schadigendes Verhalten
+ die Verletzung satzungsmaBiger Pflichten
+ Beitragsriickstande von mehr als einem Jahr
Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen die Entscheidung steht dem Mitglied
die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die binnen eines Monats an den Vorstand
zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgiiltig.

(5) Mit dem Austritt oder dem Ausschluss des Mitgliedes erldschen seine Rechte an dem Verein
und an dem Vereinsvermdgen. Samtliches in den Handen des Ausscheidenden befindliches
Vereinsvermdgen ist zurilickzugeben. Auf die Riickzahlung des Jahresbeitrags besteht kein
Anspruch.

§ 4 Rechte und Pflichten

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszwecks an den Veranstaltungen des
Vereins teilzunehmen.

Die Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und den Beschliissen zu
verhalten und die Interessen des Vereins zu unterstiitzen.

Die Mitglieder sind berechtigt, Vorschldge einzubringen und Hinweise an den Vorstand zu
geben.

Die Mitglieder sind zur Entrichtung eines Jahresbeitrages verpflichtet. Die Hohe des Bei-
trages beschlieRt die Mitgliederversammlung.

§5 Organe

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

¢) der Beirat

§ 6 Die Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Diese ist zustandig fiir
a) die Wahl des Vorstandes

b) die Wahl der Kassenpriifer

() die Festsetzung von Beitrdgen

d) die Entlastung der Organe des Vereins nach Entgegennahme der Berichte

e) Satzungsanderungen

f) die Entscheidung iiber die Berufung gegen Entscheide des Vorstandes

g) die Ernennung von Ehrenmitgliedern

h) die Auflésung des Vereins

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt; sie soll im
ersten Quartal durchgefiihrt werden.

&

Die Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfahig. Bei Beschliissen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit. Satzungsan-
derungen bediirfen einer Mehrheit von 3/ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.
Uber Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Ver-
sammlungsleiter und dem Protokollfiihrer zu unterzeichnen ist.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich und unter Bekanntgabe der vorldu-
figen Tagesordnung unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch person-
liche Einladung der Mitglieder einzuberufen.

Eine auRerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn der Vorstand dies im
Vereinsinteresse fiir notwendig erachtet oder wenn 25 % der stimmberechtigten Mitglieder
einen schriftlichen Antrag unter Angabe des Grundes stellen.

§7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem 1. Vorsitzenden

b) dem 2. Vorsitzenden

¢) dem Kassenwart

d) 2 Beisitzern

Der Verein wird gerichtlich und auRergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder, darunter
der erste oder der zweite Vorsitzende, vertreten.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewahlt.
Er bleibt so lange im Amt, bis eine Nachwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes
wahrend der Amtsperiode aus, wahlt der Vorstand ein Ersatzmitglied fiir den Rest der Amts-
dauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds.

Der Vorstand fiihrt die Geschdfte im Sinne der Satzung und der Beschliisse der Mitglie-
derversammlung. Er fasst Beschliisse mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand berichtet der Mitgliederversamm-
lung Giber seine Tatigkeit.

(2

§ 8 Der Beirat

Der Beirat besteht aus Vereinsmitgliedern und/oder Nichtmitgliedern, die ein Interesse an der
Forderung des Vereinszwecks haben und mit ihrer Fachkompetenz zur Erreichung der Vereins-
ziele beitragen. Die Zahl der Beiratsmitglieder und die Dauer ihrer Tétigkeit sind variabel und
werden im Einzelfall von der Mitgliederversammlung bestimmt. Der Beirat hat die Aufgabe, den
Vorstand zu unterstiitzen, und nimmt an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil.

§9 Stimmrecht

(1) Alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht.

(2) Das Stimmrecht kann nur personlich ausgeiibt werden, im Falle von juristischen Personen
durch die gesetzlichen Vertreter.

§ 10 Ehrenmitgliedschaft

(1) Personen, die sich um den Verein und die Verwirklichung seiner Ziele besonders verdient
gemacht haben, kdnnen auf Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-
den.

Ehrenmitglieder haben dieselben Recht wie ordentliche Vereinsmitglieder.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

()
@)

§ 11 Kassenpriifung

Die Mitgliederversammlung wahlt fiir die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenpriifer, die nicht
Mitglied des Vorstandes sein diirfen. Die Kassenpriifer haben einmal im Jahr eine Kassenpriifung
vorzunehmen und der Mitgliederversammlung ihren Priifbericht zu erstatten. Sie beantragen
bei ordnungsgemadRer Fiihrung der Kassengeschdfte die Entlastung des Kassenwartes und der
librigen Vorstandsmitglieder.

§ 12 Mitgliedsbeitrage

(1) Die Mitgliedsbeitrdge sind Jahresbeitrdge und im voraus bis Ende Januar des laufenden
Kalenderjahres zu entrichten.

(2) Uber die Héhe des Jahresbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 13 Auflosung

(1) Die Aufldsung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
3/ der abgegebenen giiltigen Stimmen beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung bestimmt zwei Mitglieder zu gemeinsam vertretungsberech-
tigten Liquidatoren.

Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vermggen féllt an die Stiftung Kultur-
erbe im landlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern oder deren Rechtsnachfolger, die es
dann nur unmittelbar und ausschlieRlich zur Forderung kultureller Zwecke verwenden darf.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund
aufgeldst wird oder seine Rechtsfahigkeit verliert oder wenn seine Steuerbegiinstigung ent-
féllt.

§ 14 Salvatorische Klausel

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung gegen gesetzliche Bestimmungen
verstoBen, unwirksam sein oder unwirksam werden, so tritt an ihre Stelle ein Bestimmung,
mit der das mit der rechtswidrigen oder unwirksamen Bestimmung beabsichtigte wirt-
schaftliche Ergebnis bestmdglich verwirklicht werden kann.

Die librigen Bestimmungen der Satzung und die Wirksamkeit der Satzung als Ganzes werden
von einem Fall von Absatz (1) dieser Bestimmung nicht beriihrt.

(2

§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung wurde in der vorliegenden Form am 01.05.2005 von der Griindungsversammlung
des Vereins beschlossen.

17139 Liepen, den 01.05.2005
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